
LANDESSOZIALGERICHT NIEDERSACHSEN-BREMEN 

L 4 KR 17/08 

S 44 KR 1219/04 (Sozialgericht Hannover) 

IM NAMEN DES VOLKES 

Verkündet am: 11. November 2009 
 
H. 
Justizangestellte 
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

URTEIL 

In dem Rechtsstreit  

A., 

Klägerin und Berufungsbeklagte, 

Prozessbevollmächtigte: 

Rechtsanwälte B., 

g e g e n  

Barmer Ersatzkasse, Hauptverwaltung I,  
Lichtscheider Straße 89-95, 42285 Wuppertal, 

Beklagte und Berufungsklägerin, 

 

hat der 4. Senat des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen  
auf die mündliche Verhandlung vom 11. November 2009 in Celle 
durch die Richterin C. - Vorsitzende -,  
den Richter D.  und die Richterin E.  
sowie die ehrenamtlichen Richter F. und G. 
für Recht erkannt: 
 

Die Berufung wird zurückgewiesen. 

 

Die Beklagte trägt die notwendigen außergerichtlichen 

Kosten der Klägerin auch aus dem Berufungsverfahren. 
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T A T B E S T A N D  

 

Der Rechtsstreit betrifft die Versorgung der Klägerin mit einem sog. "Einkaufsfuchs". Da-

bei handelt es sich um einen elektronischen Barcodeleser mit digitaler Sprachausgabe. 

 

Die im Mai 1959 geborene Klägerin ist seit ihrer Geburt in ihrer Sehfähigkeit gemindert. 

Die Erkrankung unterliegt einer fortschreitenden Verschlechterung. Bereits in einem Pfle-

gebedürftigkeitsgutachten vom 12. April 2001 hieß es, dass die mit ihrem Ehemann zu-

sammen wohnende Klägerin ein Mobilisationstraining zur Verbesserung ihrer Eigenstän-

digkeit benötige. 

 

Mit Datum vom 15. September 2003 verordnete die Ärztin für Augenheilkunde Dr C. für 

die Klägerin einen Einkaufsfuchs. Die Beklagte legte den Vorgang dem Medizinischen 

Dienst der Krankenversicherung Niedersachsen (MDKN) zur Begutachtung vor. Der Gut-

achter D. erläuterte in dem Gutachten vom 14. Oktober 2003, dass die Klägerin von der 

Beklagten bisher mit einem Blindenlangstock sowie mit einem Blindenvorlesesystem mit 

Braillezeile und Farberkennungssystem versorgt sei. Zu dem Einkaufsfuchs führte der 

Gutachter aus, dass dieser der Klägerin nur in besonderen Lebenssituationen helfe, die 

Sehfähigkeit zu ersetzen. Die mit der Anschaffung des Einkaufsfuchses verbundenen 

Kosten von ca 2.500,-- Euro ständen nicht in einem angemessenen Verhältnis zu dessen 

Nutzen. Die Beklagte lehnte daraufhin mit Bescheid vom 15. Oktober 2003 die Übernah-

me der Kosten für den Einkaufsfuchs ab. Auf den Widerspruch der Klägerin vom 27. Ok-

tober 2003 legte die Beklagte den Vorgang erneut dem MDKN vor. Dr E. gab in dem 

Gutachten vom 3. November 2003 an, dass es sich bei dem Einkaufsfuchs um einen 

Barcodeleser handele, der als Gebrauchsgegenstand des täglichen Lebens zu betrach-

ten sei. Daraufhin lehnte die Beklagte die Bewilligung des beantragten Hilfsmittels mit 

Bescheid vom 12. November 2003 erneut ab. Die Klägerin legte am 26. November 2003 

auch gegen diesen Bescheid Widerspruch ein. Die Beklagte wies die Widersprüche mit 

Widerspruchsbescheid vom 11. Mai 2004 mit der Begründung zurück, die Informations-

bedürfnisse in Bezug auf den Einkauf von Lebensmitteln oder anderen Gegenständen 

könne die Klägerin auch auf andere Weise befriedigen.  

 

Mit ihrer am 29. September 2004 erhobenen Klage hat die Klägerin ihr Begehren weiter 

verfolgt. Sie benötige den Einkaufsfuchs, um im Bereich der hauswirtschaftlichen Versor-

gung selbständig Einkäufe tätigen zu können und bei der Vorratshaltung erkennen zu 

können, welche Lebensmittel nun zum Verbrauch anständen.  
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Das Sozialgericht Hannover hat der Klage durch Urteil vom 4. Dezember 2007 stattgege-

ben, die Bescheide der Beklagten aufgehoben und diese zur Sachleistung eines Ein-

kaufsfuchses verurteilt. Zur Begründung hat es ausgeführt, dass der Einkaufsfuchs es 

der Klägerin ermögliche, selbständig die hauswirtschaftliche Versorgung beim Einkaufen 

bzw bei der Orientierung in ihrem Haushalt zu bewerkstelligen. Dabei handele es sich um 

ein Grundbedürfnis, das mit Hilfe des Einkaufsfuchses abgedeckt werde. Damit lägen die 

Voraussetzungen für eine Bewilligung des Hilfsmittels vor.  

 

Gegen dieses ihr am 12. Dezember 2007 zugestellte Urteil hat die Beklagte am 9. Januar 

2008 Berufung eingelegt und geltend gemacht, dass der Einkaufsfuchs als Hilfsmittel 

unwirtschaftlich sei. Die mit der Anschaffung verbundenen Kosten ständen in keinem 

Verhältnis zu dem damit verbundenen Nutzen. Unter Beachtung des Wirtschaftlichkeits-

gebotes könne sie deshalb nicht verpflichtet werden, die Klägerin mit diesem Hilfsmittel 

zu versorgen.  

 

Die Beklagte beantragt, 

 

das Urteil des Sozialgerichts Hannover vom 4. Dezember 2007 aufzuheben und 

die Klage abzuweisen. 

 

Die Klägerin beantragt, 

 

 die Berufung zurückzuweisen. 

 

Sie hält die erstinstanzliche Entscheidung für rechtmäßig. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhaltes sowie des Vorbringens der Beteilig-

ten wird auf den Inhalt der Gerichtsakte und den Inhalt der beigefügten Verwaltungsakte 

der Beklagten, die Gegenstand der Entscheidungsfindung waren, Bezug genommen. 

 

 

E N T S C H E I D U N G S G R Ü N D E  

 

Die gemäß § 143 und § 144 Abs 1 Satz 1 Nr 1 Sozialgerichtsgesetz (SGG) statthafte 

Berufung ist form- und fristgerecht eingelegt, mithin zulässig. 

 

Sie ist jedoch unbegründet. 
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Die Klägerin hat einen Anspruch auf die Versorgung mit einem Einkaufsfuchs. Das hat 

das Sozialgericht in dem angefochtenen Urteil zu Recht entschieden. Das Urteil ist daher 

nicht aufzuheben. 

 

Nach § 33 Abs 1 Satz 1 SGB V haben Versicherte Anspruch auf Versorgung mit Seh- 

und Hörhilfen, Körperersatzstücken, orthopädischen und anderen Hilfsmitteln, die im Ein-

zelfall erforderlich sind, um den Erfolg der Krankenbehandlung zu sichern (1. Alternative) 

oder eine Behinderung auszugleichen (2. Alternative), soweit die Hilfsmittel nicht als all-

gemeine Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens anzusehen oder nach § 34 Abs 4 

SGB V ausgeschlossen sind. 

 

Bei dem Einkaufsfuchs handelt es sich nicht um einen Gebrauchsgegenstand des tägli-

chen Lebens. Denn Personen, die nicht an einer Sehminderung leiden, können sich die 

für einen Einkauf oder die Orientierung im Haushalt notwendigen Informationen über die 

in diesem Zusammenhang anzuschaffenden bzw zu gebrauchenden Produkte ohne den 

Einkaufsfuchs beschaffen. 

 

Der Einkaufsfuchs ist auch nicht durch Rechtsverordnung nach § 34 Abs 4 SGB V aus-

geschlossen. 

 

Die Beklagte macht zu Unrecht geltend, dass die Versorgung der Klägerin mit dem Ein-

kaufsfuchs dem aus § 12 Abs 1 SGB V folgenden Wirtschaftlichkeitsgebot widerspreche. 

Hilfsmittel, die wie der Einkaufsfuchs nicht unmittelbar an der Behinderung ansetzen, 

sondern den durch die Krankheit verursachten Funktionsausfall anderweitig ausgleichen 

oder mildern, sollen nach höchstrichterlicher Rechtsprechung nur dann in die Leistungs-

pflicht der gesetzlichen Krankenversicherung fallen, wenn sie die Wahrnehmung von 

Grundbedürfnissen ermöglichen (vgl BSG in SozR 3-2500, § 33, Nr 44). Diese Voraus-

setzung trifft auf den Einkaufsfuchs zu. Denn er ermöglicht es der Klägerin, im Bereich 

der hauswirtschaftlichen Versorgung das Einkaufen bzw das Orientieren im eigenen 

Haushalt selbständig auszuführen. Dabei handelt es sich um ein allgemeines Grundbe-

dürfnis.  

 

Das Bundessozialgericht hat zu der Frage der erheblichen Mehrkosten für die Anschaf-

fung eines Hilfsmittels darauf hingewiesen, dass zwar zwischen den Kosten und dem 

Gebrauchsvorteil eines Hilfsmittels eine begründbare Relation bestehen müsse. Dabei 

sei aber keine zusätzliche Kosten-Nutzen-Erwägung gemeint, die zusätzlich zum Erfor-

dernis der umfassenden Einsetzbarkeit des Hilfsmittels bzw des Gebrauchsvorteils bei 
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einem Grundbedürfnis anzustellen sei. Eine solche Erwägung könne allenfalls dann ge-

boten sein, wenn der zusätzliche Gebrauchsvorteil des Hilfsmittels im Alltagsleben eher 

gering, die dafür anfallenden Kosten im Vergleich zu einem bisher als ausreichend ange-

sehenen Versorgungsstandard als unverhältnismäßig hoch einzuschätzen seien (vgl 

BSG aaO).  

 

Vorliegend ist die Klägerin zwar mit einigen Hilfsmitteln zum Ausgleich ihrer Sehbehinde-

rung versorgt worden. Das Vorlesesystem mit Braillezeile und Farberkennungssystem ist 

aber keine Versorgung, die der Klägerin das selbständige Einkaufen oder Orientieren im 

Haushalt ermöglicht. Daher muss davon ausgegangen werden, dass der Einkaufsfuchs 

es der Klägerin überhaupt erst ermöglicht, dieses Grundbedürfnis zu befriedigen. Der 

Senat teilt die Auffassung des Sozialgerichtes, dass insoweit ein Grundbedürfnis betrof-

fen ist, das von der Beklagten durch die Verschaffung des Hilfsmittels zu befriedigen ist.  

 

Die Berufung der Beklagten kann deshalb keinen Erfolg haben. 

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 193 SGG. 

 

Es hat keine Veranlassung bestanden, die Revision zuzulassen. 
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R E C H T S M I T T E L B E L E H R U N G  U N D  E R L Ä U T E R U N G  Z U R  

P R O Z E S S K O S T E N H I L F E  

I .  R E C H T S M I T T E L B E L E H R U N G  
 
Dieses Urteil kann nicht mit der Revision angefochten werden, weil sie gesetzlich ausgeschlossen 
und vom Landessozialgericht nicht zugelassen worden ist. 
 
Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Revision nur zu, wenn sie nachträglich vom Bundes-
sozialgericht zugelassen wird. Zu diesem Zweck kann die Nichtzulassung der Revision durch das 
Landessozialgericht mit der Beschwerde angefochten werden. 
 
Die Beschwerde ist von einem bei dem Bundessozialgericht zugelassenen Prozessbevollmächtig-
ten innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils schriftlich beim Bundessozialgericht, 
34114 Kassel, einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss bis zum Ablauf der Monatsfrist beim Bun-
dessozialgericht eingegangen sein. 
 
Als Prozessbevollmächtigte sind nur zugelassen: 
- jeder Rechtsanwalt, 
- Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im Sinn des Hochschulrahmengesetzes mit Be-

fähigung zum Richteramt, 
- selbstständige Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer Zweckset-

zung für ihre Mitglieder,  
- berufsständische Vereinigungen der Landwirtschaft für ihre Mitglieder, 
- Gewerkschaften und Vereinigungen von Arbeitgebern sowie Zusammenschlüsse solcher Ver-

bände für ihre Mitglieder oder für andere Verbände oder Zusammenschlüsse mit vergleichba-
rer Ausrichtung und deren Mitglieder, 

- Vereinigungen, deren satzungsgemäße Aufgaben die gemeinschaftliche Interessenvertretung, 
die Beratung und Vertretung der Leistungsempfänger nach dem sozialen Entschädigungsrecht 
oder der behinderten Menschen wesentlich umfassen und die unter Berücksichtigung von Art 
und Umfang ihrer Tätigkeit sowie ihres Mitgliederkreises die Gewähr für eine sachkundige 
Prozessvertretung bieten, für ihre Mitglieder, 

- juristische Personen, deren Anteile sämtlich im wirtschaftlichen Eigentum einer der vorge-
nannten Organisationen stehen, wenn die juristische Person ausschließlich die Rechtsbera-
tung und Prozessvertretung dieser Organisation und ihrer Mitglieder oder anderer Verbände 
oder Zusammenschlüsse mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder entsprechend 
deren Satzung durchführt, und wenn die Organisation für die Tätigkeit der Bevollmächtigten 
haftet. 

 
Die vorgenannten Vereinigungen, Gewerkschaften und juristischen Personen müssen durch Per-
sonen mit Befähigung zum Richteramt handeln. 
 
Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfül-
lung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse sowie private Pflegeversiche-
rungsunternehmen können sich durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder 
durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen 
des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben ge-
bildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen.  
 
Ein Beteiligter, der zur Vertretung als Prozessbevollmächtigter vor dem Bundessozialgericht be-
rechtigt ist, kann sich selbst vertreten; auch hierbei müssen die vorgenannten Vereinigungen, Ge-
werkschaften und juristischen Personen durch Personen mit Befähigung zum Richteramt handeln. 
 
Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils von einem zugelas-
senen Prozessbevollmächtigten schriftlich zu begründen. 
 
In der Begründung muss 

die grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache dargelegt 
oder 
die Entscheidung des Bundessozialgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichts-
höfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts, von der das Urteil abweicht 
oder 
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ein Verfahrensmangel, auf dem die angefochtene Entscheidung beruhen kann, bezeichnet 
werden. 

 
Als Verfahrensmangel kann eine Verletzung der §§ 109 und 128 Abs. 1 Satz 1 des Sozialgerichts-
gesetzes (SGG) nicht und eine Verletzung des § 103 SGG nur gerügt werden, soweit das Landes-
sozialgericht einem Beweisantrag ohne hinreichende Begründung nicht gefolgt ist. 
 
Ist das Urteil im Ausland zuzustellen, so gilt anstelle der oben genannten Monatsfrist eine Frist 
von drei Monaten. An die Stelle der Frist von zwei Monaten zur Beschwerdebegründung tritt 
eine Frist von vier Monaten. 
 

 

 

I I .  E R L Ä U T E R U N G E N  Z U R  P R O Z E S S K O S T E N H I L F E  
 
 
Für die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision kann ein Beteiligter, der nicht schon 
durch die oben genannten Vereinigungen, Gewerkschaften oder juristischen Personen vertreten 
ist, Prozesskostenhilfe zum Zwecke der Beiordnung eines Rechtsanwalts beantragen. 
 
Der Antrag kann von dem Beteiligten persönlich gestellt werden; er ist beim Bundessozialgericht 
entweder schriftlich einzureichen oder mündlich vor dessen Geschäftsstelle zu Protokoll zu erklä-
ren. Die Hausanschrift des Bundessozialgerichts lautet: Graf-Bernadotte-Platz 5, 34119 Kassel. 
 
Dem Antrag sind eine Erklärung des Beteiligten über seine persönlichen und wirtschaftlichen Ver-
hältnisse (Familienverhältnisse, Beruf, Vermögen, Einkommen und Lasten) sowie entsprechende 
Belege beizufügen; hierzu ist der für die Abgabe der Erklärung vorgeschriebene Vordruck zu be-
nutzen. Der Vordruck kann von allen Gerichten und ggf. durch den Schreibwarenhandel bezogen 
werden. 
 
Der Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe und die Erklärung über die persönlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse - ggf. nebst entsprechenden Belegen - müssen bis zum Ablauf der 
Frist für die Einlegung der Beschwerde (ein Monat nach Zustellung des Urteils im Inland, drei Mo-
nate nach Zustellung des Urteils im Ausland) beim Bundessozialgericht eingegangen sein. 
 
Mit dem Antrag auf Prozesskostenhilfe kann ein zur Vertretung bereiter Rechtsanwalt benannt 
werden. 
 
Ist dem Beteiligten Prozesskostenhilfe bewilligt worden und macht er von seinem Recht, einen 
Rechtsanwalt zu wählen, keinen Gebrauch, wird auf seinen Antrag der beizuordnende Rechtsan-
walt vom Bundessozialgericht ausgewählt. 
 
 

C.    D.   E. 
 
 
 
 
 
 
Der Beschwerdeschrift und allen folgenden Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. 
 
Das Bundessozialgericht bittet darüber hinaus um je zwei weitere Abschriften. 
 


